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1. ZHLO� GLH� :DUWXQJVKDOOH� I�U� GDV� ]XN�QIWLJH� 5LHVHQIOXJ]HXJ� $���� XQPLWWHOEDU� PLW�

GHP�*HVDPWDXVEDXYRUKDEHQ�GHU�)UDSRUW�$*�]XVDPPHQKlQJW�XQG�GDPLW�QXU�LQ�HL�
QHP�HLQKHLWOLFKHQ�3ODQIHVWVWHOOXQJVYHUIDKUHQ�]X�EHKDQGHOQ�LVW� Die Dimensionierung 
der Werfthalle sowie die geplante neue Toreinfahrt sowie das Parkhaus machen nur 
Sinn, wenn es zu einer Kapazitätserweiterung kommt. Ansonsten würde es zu einer Ü-
berdimensionierung der Wartungseinrichtungen kommen. Eine isolierte Betrachtung ist 
daher nicht möglich. 

 
2. ZHLO� DXVUHLFKHQGH�6WDQGRUWDOWHUQDWLYHQ� LQQHUKDOE�GHV�)OXJKDIHQJHOlQGHV�YRUKDQ�

GHQ�VLQG��Die von Fraport vorgelegte Planung trägt der Forderung nach einer Optimie-
rung auf dem bestehenden Flughafengelände keine Rechnung. Vielmehr wird geplant, 
als ob unbegrenzt Platz zur Verfügung stehen würde. Es ist nicht nachvollziehbar, dass 
auf dem bestehenden Flughafengelände, welches ca. 2000 ha umfasst, kein geeigneter 
Standort für ca. 20 ha Wartungsfläche gefunden werden kann.  

 
3. ZHLO�GLH�:DUWXQJVKDOOH�]X�HLQHU�(UK|KXQJ�GHU�/lUPEHODVWXQJ�GHU�%HY|ONHUXQJ�LP�

5KHLQ�0DLQ�*HELHW�I�KUHQ�ZLUG. Die Fraport hat keinerlei Angaben über die zukünftige 
Lärmentwicklung am Frankfurter Flughafen vorgelegt, obwohl schon heute von einer un-
zumutbaren Lärmbelastung für die Bevölkerung auszugehen ist. Nicht zuletzt der Einsatz 
von größeren und schwereren Flugzeugtypen trägt zu einer Erhöhung der Lärmbelastung 
bei. 

 
4. ZHLO�GLH�$XVVDJH�GHU�)UDSRUW��GDVV�GHU�)OXJ]HXJW\S�$����QLFKW�ODXWHU�VHL��DOV�ELV�

KHULJH�)OXJ]HXJH��LQ�=ZHLIHO�]X�]LHKHQ�LVW� Festzuhalten bleibt, dass es dieses Riesen-
flugzeug noch gar nicht gibt, so dass verlässliche Daten nicht herangezogen werden 
können. Aufgrund der Schwere dieses Riesenflugzeugs wird es gerade aufgrund des ge-
ringen Steigverhaltens im unteren Luftraum zu einer erhöhten Lärmbelastung der vom 
Start betroffenen Bevölkerung kommen. 

 
5. ZHLO�PHKU�DOV����KD�:DOG�XQPLWWHOEDU�GXUFK�5RGXQJ�XQG�:DOGUDQGHIIHNWH�]HUVW|UW�

ZLUG. Eine weitere Zerstörung von mehr als 20 ha Wald ist in der unterbewaldeten Rhein-
Main-Region nicht mehr hinnehmbar. Die Schutzfunktionen des Waldes, wie z.B. Schutz 
des Grundwasser, Klimaschutz und Schutz der angrenzenden Bevölkerung vor Lärm 
werden in einem nicht hinnehmbaren Maß beeinträchtigt. 

 
6. ZHLO� FD�� ��� KD� %DQQZDOG� JHURGHW� ZHUGHQ� PXVV� Bannwald darf nach der heutigen 

Rechtslage nur gerodet werden, wenn überwiegende Gründe des Gemeinwohls dies er-
fordern. Solche Gemeinwohlgründe liegen nicht vor. Auf dem bestehenden Flughafenge-
lände sind ausreichend Wartungskapazitäten vorhanden bzw. können solche geschaffen 
werden. Das rein privatwirtschaftliche Interesse der Fraport an der Verpachtung des Ge-
ländes an die Lufthansa-Technik AG kann einen Standort für die A 380-Werft im Bann-
wald nicht rechtfertigen. 

 



 
7. ZHLO�GHU�%DQQZDOG�DXVJHZLHVHQ�ZXUGH��XP�HLQH�UlXPOLFKH�(UZHLWXQJ�GHV�)UDQNIXU�

WHU�)OXJKDIHQV�]X�YHUKLQGHUQ� Es handelte sich um einen gesellschaftlichen Konsens 
nach den Konflikten um den Bau der Startbahn-West, dass eine Entwicklung am Frank-
furter Flughafen nur noch innerhalb des Flughafenzauns möglich sein soll. Dieser gesell-
schaftliche Konsens war erzielt worden, obwohl man zum damaligen Zeitpunkt schon 
wusste, dass es zu einem stetigen Wachsen des Flugverkehrs kommen wird. Deshalb 
wird eine Erweitung des Flughafens über den bestehenden Flughafenzaun abgelehnt. 

 
8. ZHLO� GLH� EHDQWUDJWH� $����:HUIW� DXV� ODQGHV�� XQG� UHJLRQDOSODQHULVFKHQ� *U�QGHQ�

QLFKW�JHQHKPLJW�ZHUGHQ�NDQQ� Der Landesentwicklungsplan ist durch die Klagen eini-
ger Kommunen an der entscheidenden Stelle für nichtig erklärt worden. Das Änderungs-
verfahren ist aufgrund von erheblichen planerischen Konflikten bis heute noch nicht ein-
geleitet worden. Die Ziele der Raumordnung (Grundwassersicherungsbereich, Bestand 
Wald und Regionaler Grünzug) aus dem Regionalplan Südhessen 2000 stehen dem 
Vorhaben A380-Werft entgegen. Ein Abweichungsverfahren ist nicht zulässig. 

 
9. ZHLO�GLH�3ODQXQWHUODJHQ�EH]�JOLFK�GHU�%HVWDQGVDXIQDKPH�GHU�7LHUDUWHQ�Y|OOLJ�XQ]X�

OlQJOLFK�VLQG. Als Grundlage für die Bewertung der Natureingriffe wird die vom Institut 
Senckenberg durchgeführte Bestandsaufnahme herangezogen. Dies ist deswegen unzu-
länglich, weil für relevante Tiergruppen (z.B. Fledermäuse) keine Bestandsaufnahme auf 
dem Gelände des geplanten Vorhabens durchgeführt worden waren. 

 
10. ZHLO�GLH�$XVZLUNXQJHQ�DXI�GLH�DQJUHQ]HQGHQ�:lOGHU�XQG�GHU�GDULQ�OHEHQGHQ�7LHU��

XQG� 3IODQ]HQDUWHQ� YHUKDUPORVW� GDUJHVWHOOW� XQG� IDOVFK� EHZHUWHW�ZRUGHQ� VLQG� Die 
Fraport bagatellisiert die Beeinträchtigungen, obwohl der Lebensraum der Fledermäuse 
und Hirschkäfer unmittelbar in Anspruch genommen wird. Weiterhin wird verkannt, dass 
die zusätzliche Verlärmung durch die Verlegung der Okriftlerstraße zu einer qualitativen 
Verschlechterung der Lebensbedingungen, insbesondere einiger Vogelarten (wie z.B. 
der Mittelspecht) führen wird. 

 
11. ZHLO�HUKHEOLFKH�$XVZLUNXQJHQ�DXI�HLQ�SRWHQWLHOOHV�))+��XQG�HLQ�IDNWLVFKHV�9RJHO�

VFKXW]JHELHW�YRQ�GHP�9RUKDEHQ�DXVJHKHQ� Dieses wird von Fraport in den vorgeleg-
ten Unterlagen völlig verkannt. Da die Grenzen des Vogelschutzgebietes falsch festge-
legt worden sind, gilt ein absolutes Verschlechterungsverbot. Das Vorhaben muss daher 
an zwingenden europäischen Naturschutzrecht scheitern. Die zu schützenden Vogelar-
ten, wie z.B. der Mittelspecht, der Grauspecht und der Schwarzspecht, sowie der Neun-
töter und zahlreiche andere europäische geschützte Vogelarten werden von der Planung 
erheblich beeinträchtigt. Dies vor allem durch die räumliche Verkleinerung der Lebens-
räume, aber auch mittelbar durch die zunehmende Verlärmung, insbesondere durch die 
Verlegung der Okriftlerstraße sowie der vermehrten Starts auf der Startbahn-West. Aber 
auch die in diesem Bereich vorkommenden durch europarechtliche Normen geschützten 
Fledermausarten und der Hirschkäfer und Heldbock werden von der Planung in Mitlei-
denschaft gezogen. Diese Beeinträchtigungen sind nicht hinnehmbar.  

 
12. ZHLO� GDV� YRQ� )UDSRUW� YRUJHOHJWH� $XVJOHLFKV�� XQG� .RPSHQVDWLRQVNRQ]HSW� Y|OOLJ�

XQ]XUHLFKHQG�LVW� Für die Ersatzaufforstungen wurden keine Umweltverträglichkeitsprü-
fungen vorgenommen, obwohl dies vom Regierungspräsidium Darmstadt gefordert wor-
den war. Die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen können nur im Rahmen 
der Gesamtausbauplanung und der darin vorgesehenen Kompensation beurteilt werden. 
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